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LANDES-RAUMORDNUNGSPROGRAMM NIEDERSACHSEN
Zeic h nerisc he Darstellung

Ziele der Raum ord nung

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Hinweis auf Änderungen der Rechtslage aufgrund Entscheidungen des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts 

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat mit Urteilen vom 29. April 2020 (Aktenzeichen 1 KN 103/17 und 1 KN 141/17) – verkündet am 29. Juni 2020 – die 
Regelungen der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen vom 1. Februar 2017 (Nds. GVBl. S. 26, 272)  
zur Streichung des Vorranggebietes Rohstoffgewinnung Nr. 23 (Gnarrenburger Moor, Landkreis Rotenburg (Wümme)) und zur dortigen Festlegung eines 
Vorranggebietes Torferhaltung sowie zur Streichung des Vorranggebietes Rohstoffgewinnung Nr. 61.1 (Hankhauser Moor, Landkreis Ammerland) für unwirksam 
erklärt. Dadurch ist die 2017 neu bekannt gemachte Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen insoweit rückwirkend unrichtig geworden. 
Der nachstehende Kartenausschnitt enthält eine bereinigte Fassung der geltenden zeichnerischen Festlegungen in den betroffenen Gebieten. 

Hannover, Juli 2020
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